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RS OGH 1969/9/23 8Ob134/69
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.09.1969

Norm

ABGB §1295 IIa1

GewO §19

Rechtssatz

Der rechtsunkundigen Verpächterin, die keinen Rechtsbeistand hat, kann nicht als Verschulden zugerechnet werden,

wenn sie der Ansicht ist, daß ein Rechtsmittel gegen den ablehnenden Bescheid der Gewerbebehörde auf Verpachtung

des Gewerbebetriebes keine Aussicht auf Erfolg hat.
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